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(54)  Dekontamination  asbestkontaminierter  Materialien. 

(57)  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Asbest-Dekontamination  von  Materialien, 
die  mit  Asbest  kontaminiert  sind.  Erfindungsge- 
mäß  werden  die  Materialien  mit  einer  wäßrigen 
Lösung  einer  anorganischen  Fluor  enthalten- 
den  Säure  oder  eines  sauren  Salzes  einer  sol- 
chen  Säure  kontaktiert,  die  wäßrige  Lösung 
wird  dann  abgetrennt  und  etwaig  anhaftende 
Reste  der  wäßrigen  Lösung  entfernt  oder  neu- 
tralisiert.  Das  dekontaminierte  Material  kann 
dann  problemlos  deponiert  oder  einer  geeigne- 
ten  stofflichen  Wiederverwertung  zugeführt 
werden.  Das  Verfahren  eignet  sich  beispiels- 
weise  zur  Dekontamination  von  Schutzanzü- 
gen.  Besonders  vorteilhaft  führt  man  das 
Verfahren  in  einem  Behältnis  mit  Siebtrommel 
durch.  Die  etwaige  Nachbehandlung  erfolgt 
zweckmäßig  ebenfalls  in  einem  Behältnis  mit 
Siebtrommel.  Offenbart  wird  auch  eine  Vorrich- 
tung  zur  Verfahrensdurchführung. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zur  Asbest-Dekontamination  von 
Materialien,  die  mit  Asbest  kontaminiert  wurden. 

Asbest  wird  bekanntermaßen  ein 
gesundheitsgefährdendes  Potential  zugeschrieben. 
Asbest  wurde  für  eine  Vielzahl  von  Anwendungs- 
zwecken  verwendet,  beispielsweise  als  Dichtschnur, 
als  Flachdichtung,  in  Form  von  Platten  im  Baugewer- 
be  oder  als  feuerfestes  Gewebe.  Spritzasbest  wurde 
häufig  als  Dämmittel  im  Baugewerbe  angewendet. 
Insbesondere  Wohn-  oder  Arbeitsräume  müßten  sa- 
niert  werden,  um  eine  Gesundheitsschädigung  durch 
Asbest  auszuschließen.  Hierzu  kann  man  Asbest  bei- 
spielsweise  einkapseln,  z.  B.  durch  Auftragen  von 
verharzenden  Substanzen.  Besser  ist  die  vollständi- 
ge  Zersetzung  von  Asbest  mit  geeigneten  Zerset- 
zungsmitteln.  So  beschreibt  die  deutsche  Patentan- 
meldung  DE-OS  40  27  844  ein  Verfahren,  mit  dem  As- 
best  vollständig  zersetzt  werden  kann.  Bei  diesem 
Verfahren  wird  der  Asbest  mit  einer  Fluor  enthalten- 
den  anorganischen  Säure  und/oder  entsprechenden 
Alkalimetallsalzen  oder  Ammoniumsalzen  kontaktiert 
und  zersetzt. 

Die  Asbestsanierung,  sei  es  durch  Einkapselung 
oder  völlige  Entfernung  und  Zersetzung  des  Asbests, 
bringt  es  mit  sich,  daß  dabei  verwendete  Materialien 
und  Arbeitsmaterialien,  insbesondere  Schutzkleidung 
sowie  Transportbehälter,  mit  Asbest  kontaminiert 
werden  und  ihrerseits  eine  Gesundheitsgefahr  dar- 
stellen.  Die  Erfindung  hat  sich  zur  Aufgabe  gesetzt, 
ein  Verfahren  anzugeben,  mit  dem  Materialien,  die 
mit  Asbest  kontaminiert  wurden,  in  ungefährliche  Pro- 
dukte  überführt  werden  können.  Diese  Aufgabe  wird 
durch  das  in  den  Ansprüchen  angegebene  erfin- 
dungsgemäße  Verfahren  zur  Asbestdekontamination 
gelöst. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zur  Asbest- 
Dekontamination  von  Materialien,  die  mit  Asbest  kon- 
taminiert  sind,  sieht  vor,  daß  man  die  kontaminierten 
Materialien  mit  einer  wäßrigen  Lösung  einer  anorga- 
nischen  Fluor  enthaltenden  Säure  oder  eines  sauren 
Salzes  einer  anorganischen  Fluor  enthaltenden  Säu- 
re  kontaktiert,  die  dekontaminierten  Materialien  von 
der  wäßrigen  Lösung  abtrennt  und  am  Material  etwaig 
anhaftende  Reste  der  wäßrigen  Lösung  entfernt  oder 
neutralisiert. 

Man  kann  beispielsweise  Fluor  enthaltende  Säu- 
ren  des  Bors,  Aluminiums,  Siliciums,  Schwefels  oder 
Phosphors  verwenden.  Vorzugsweise  verwendet 
man  eine  wäßrige  Lösung  von  sauren  Fluor  enthal- 
tenden  Verbindungen,  ausgewählt  aus  der  Gruppe 
umfassend  Flußsäure,  Hexafluorokieselsäure, 
Tetrafluoroborsäure  oder  von  einem  Alkali-  oder  Am- 
moniumbifluorid,  beispielsweise  KHF2  oder  NH4HF2, 
oder  Mischungen  solcher  Verbindungen.  Besonders 
gut  geeignet  ist  eine  wäßrige  Lösung  von  Flußsäure. 
Besonders  gute  Ergebnisse  werden  erzielt,  wenn  die 
Säure  oder  das  saure  Salz  in  der  wäßrigen  Lösung  ei- 

ne  Konzentration  von  10  bis  40  Gew.-%  aufweist. 
Die  kontaminierten  Materialien  und  das  Zerset- 

zungsmittel  werden  vorteilhaft  bei  Umgebungstem- 
peratur  und  Umgebungsdruck  miteinander  kontak- 

5  tiert.  Natürlich  kann  man  auch  tiefere  oder  höhere 
Temperaturen  bzw.  bei  Unterdruck  oder  Überdruck 
arbeiten. 

Die  zur  Dekontamination  notwendige  Zeitdauer 
wird  durch  die  Aktivität  des  Zersetzungsmittels  und 

10  den  Umfang  der  Kontamination  bestimmt.  Bei  Ver- 
wendung  von  wäßrigen  Lösungen  von  Flußsäure  rei- 
chen  kurze  Kontaktzeiten,  beispielsweise  zwischen  5 
und  20  Minuten.  Gegebenenfalls  kann  man  die  Mate- 
rialien  dahingehend  untersuchen,  ob  noch  Asbestfa- 

15  sern  vorliegen. 
Nach  der  Zersetzung  des  Asbests  trennt  man  die 

dekontaminierten  Materialien  von  der  wäßrigen  Lö- 
sung  ab.  Gewünschtenfalls  kann  man  diesen  Vor- 
gang  noch  unterstützen,  indem  man,  sofern  das  mög- 

20  lieh  ist,  die  behandelten  Materialien  auspreßt  oder 
schleudert.  Etwaig  anhaftende  Reste  der  wäßrigen 
Lösung  entfernt  man  zweckmäßig,  beispielsweise  in- 
dem  man  die  Materialien  mit  Wasser  wäscht  oder 
neutralisiert.  Die  Neutralisation  kann  man  im  Prinzip 

25  mit  beliebigen  bekannten  Basen  durchführen,  bei- 
spielsweise  mit  Aminen,  Erdalkali-  oder  Alkalilaugen, 
Zubereitungen  von  Erdalkali-  oder  Alkali-Carbonaten 
oder  -hydrogencarbonaten.  Man  verwendet  aber  der 
Einfachheit  halber  bevorzugt  wäßrige  Lösungen  von 

30  Natriumhydroxid,  NatriumhydrogencarbonatoderNa- 
triumearbonat. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  eignet  sich 
besonders  gut  zur  Dekontamination  von  Beklei- 
dungsteilen,  die  bei  der  Asbestsanierung  getragen 

35  werden  sollen,  insbesondere  von  Handschuhen,  Ein- 
malschutzanzügen  und  Staubschutzmasken.  Man 
kann  aber  auch  Arbeitsgerätschaften  sowie  Trans- 
portbehältnisse,  z.  B.  Plastiksäcke,  dekontaminie- 
ren. 

40  Eine  bevorzugte  Ausführungsform  des  Verfah- 
rens  sieht  vor,  daß  sich  das  kontaminierte  Material 
beim  Kontakt  mit  dem  Zersetzungsmittel  in  einem 
zweiten,  innerhalb  des  Behälters  angeordneten,  ge- 
gen  das  Zersetzungsmittel  resistenten  Behältnis  be- 

45  findet,  welches  die  Zuführung  und  gegebenenfalls 
Abführung  des  Zersetzungsmittels  möglich  macht, 
wobei  das  Behältnis  den  Austritt  von  kontaminiertem 
oder  dekontaminiertem  Material  aber  weitgehend 
verhindert. 

so  Das  Verfahren  wird  zweckmäßig  in  Fluorwasser- 
stoff-resistenten  Behältnissen  durchgeführt.  Geeig- 
net  sind  beispielsweise  Bottiche  aus  Fluorwasser- 
stoff-resistenten  Kunststoffen  wie  Polypropylen  oder 
aus  SpezialStählen  wie  Inconel  600R  (NiCroFer 

55  7216).  Es  hat  sich  als  besonders  vorteilhaft  heraus- 
gestellt,  wenn  die  asbestkontaminierten  Materialien, 
z.  B.  Kleidungsstücke,  oder  Transportbehälter,  z.  B. 
Plastiksäcke,  in  einem  mit  Öffnungen  versehenen 
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Behälter,  z.  B.  in  einem  Kunststoffsieb  das  HF-resi- 
stente  Behältnis,  z.  B.  in  ein  verschließbares  Kunst- 
stoffgefäß  eingebracht  werden.  Dies  erleichtert  die 
Handhabung  während  des  Verfahrens. 

Vorzugsweise  führt  man  das  erfindungsgemäße 
Verfahren  derart  durch,  daß  man  als  zweites  Behält- 
nis,  in  welchem  sich  das  kontaminierte  Material  befin- 
det,  eine  Siebtrommel,  insbesondere  eine  drehbare 
Siebtrommel  verwendet.  Das  innere  Behältnis  kann 
nun  in  das  Zersetzungsmittel  getaucht  und  wieder 
herausgehoben  werden.  Besonders  vorteilhaft  ist  es, 
wenn  die  Siebtrommel  fest  im  Innern  des  ersten  Be- 
hälters  installiert  ist  und  nur  zum  Teil  in  das  Zerset- 
zungsmittel  eintaucht.  Durch  Drehen  der  Trommel 
kann  man  bewirken,  daß  das  gesamte  zu  dekontami- 
nierende  Material  mit  dem  Zersetzungsmittel  in  Kon- 
takt  kommt.  Eine  Zerkleinerung  oder  Abtrennung  von 
unerwünschten  Beimengungen  erleichtert  die  Be- 
handlung  des  kontaminierten  Materials.  Anschlie- 
ßend  unterwirft  man  das  Material  vorzugsweise  einer 
Neutralisation,  oder  man  befreit  es  durch  Waschen 
mit  Wasser  vom  Zersetzungsmittel.  Dies  wird  vor- 
zugsweise  so  durchgeführt,  daß  man  das  dekontami- 
nierte  Material  in  ein  gegen  das  Zersetzungsmittel 
und  das  Neutralisationsmittel  resistentes  Behältnis 
überführt,  welches  die  Zuführung  und  gegebenen- 
falls  Abführung  von  Wasser  oder  des  Neutralisations- 
mittels  möglich  macht,  wobei  das  Behältnis  den  Aus- 
tritt  des  neutralisierten  dekontaminierten  Materials 
aus  dem  Behältnis  aber  weitgehend  verhindert.  Auch 
in  diesem  Fall  verwendet  man  als  inneres  Behältnis 
für  das  Waschen  oderfür  die  Neutralisation  eine  Sieb- 
trommel,  die  vorzugsweise  drehbar  angeordnet  ist. 

Ein  weiterer  Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine 
Vorrichtung  zur  Durchführung  des  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahrens.  Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung 
ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  innerhalb  des  Be- 
hälters  ein  für  das  Zersetzungsmittel  durchlässiger, 
für  das  kontaminierte  Material  jedoch  undurchlässi- 
ger  zweiter  Behälter  angeordnet  ist  und  das  Material 
dem  inneren  (zweiten)  zu  zersetzenden  Behälter  zu- 
geführt  wird,  und  daß  die  Vorrichtung  einen  dritten 
Behälter  für  ein  Neutralisationsmittel  und  einen  inn- 
herhalb  des  dritten-Behälters  angeordneten,  für  das 
Neutralisationsmittel  durchlässigen  und  für  feste  Re- 
aktionsprodukte  undurchlässigen  vierten  Behälter 
aufweist,  wobei  der  zweite  und  der  vierte  Behälter 
miteinander  verbindbar  sind. 

Vorzugsweise  sind  die  inneren  Behälterais  Sieb- 
trommel  ausgeführt.  Die  Dekontamination  des  Mate- 
rials  ist  dann  besonders  einfach,  wenn  in  der  Vorrich- 
tung  die  Siebtrommel  bzw.  die  Siebtrommeln  um  eine 
liegende  Achse  drehbar  sind.  Zur  Weiterförderung 
des  zu  behandelnden  Materials  ist  es  vorteilhaft, 
wenn  die  Trommelachse  geneigt  angeordnet  ist.  Al- 
ternativ  oder  zusätzlich  kann  die  Trommel  die  Weiter- 
förderung  des  Inhaltes  verbessernde  Einbauten  auf- 
weisen.  Beispielsweise  kann  man  eine  Einzugs- 

schnecke  vorsehen.  Man  kann  auch  an  der  Innensei- 
te  des  inneren  Behälters  Einbauten,  z.  B.  Bleche  vor- 
sehen,  die  in  den  Innenraum  ragen  und  aufgrund  ihrer 
Neigung  in  Weiterförderungsrichtung  den  Material- 

5  transport  bewirken.  Gut  geeignet  zur  Weiterförde- 
rung  des  Inhalts  ist  ein  Blech,  das  an  der  Innenseite 
des  inneren  Behälters  fest  angebracht  ist,  in  den  In- 
nenraum  ragt  und  sich  spiralartig  über  die  Länge  der 
Trommel  bzw.  Trommeln  erstreckt.  Beim  Drehen  der 

10  Trommel  bewirkt  ein  solches  spiralig  angebrachtes 
Leit  blech  die  Weiterförderung  des  Materials.  Anstelle 
von  Blechen  können  natürlich  auch  Rohrkonstruktio- 
nen  oder  ähnliches  eingebaut  sein. 

Gewünschtenfalls  können  die  inneren  Behälter 
15  an  der  oder  den  Stirnseiten  konisch  verjüngt  sein. 

Eine  Variante  der  Vorrichtung  sieht  vor,  daß  eine 
Zerkleinerungs-  und/oder  Separiereinrichtung  vorge- 
schaltet  ist. 

Die  Vorrichtung  wird  anhand  der  Figuren  1  und  2 
20  weiter  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  der 
erfindungsgemäßen  Vorrichtung.  Die  Vorrichtung 
weist  einen  Behälter  1  zur  Aufnahme  des  Zerset- 
zungsmittels  und  einen  Behälter  2  zur  Aufnahme  ei- 

25  ner  Waschlösung  oder  eines  Neutralisationsmittels 
auf.  Der  Behälter  1  umfaßt  eine  Wanne  3  zur  Aufnah- 
me  des  Zersetzungsmittels  4  und  eine  Abdeckhaube 
5  auf.  Innerhalb  jedes  Behälters  1,  2  ist  eine  Sieb- 
trommel  6,  15  angeordnet.  Die  Siebtrommel  6  weist 

30  eine  Zuführungsöffnung  7  auf  mit  einem  Antriebs- 
zahnrad  8  (der  Übersichtlichkeit  halber  ist  der  Antrieb 
selbst  weggelassen).  Einbauten  9  ziehen  das  zu  de- 
kontaminierende  Material  in  Richtung  des  mit  10  be- 
zeichneten  Pfeils  in  das  Innere  der  Trommel  6.  Mittels 

35  einer  Absaugvorrichtung  11  können  Gase  aus  dem  In- 
nern  der  Vorrichtung  abgesaugt  werden.  Der  Wasch- 
bzw.  Neutralisationsbehälter  2  weist  eine  Wanne  12 

zur  Aufnahme  von  Wasser  oder  eines  Neutralisati- 
onsmittels  13  sowie  eine  Abdeckhaube  14  auf.  Das 

40  dekontaminierte  Gut  durchläuft  die  Trommel  15  und 
wird  dabei  gewaschen  bzw.  neutralisiert  und  dabei  in 
Richtung  des  mit  16  bezeichneten  Pfeils  aus  der  Vor- 
richtung  ausgetragen. 

Die  Einbauten  und  Löcher  der  drehbar  ange- 
45  brachten  Siebtrommeln  6  bzw.  15  sind  der  Einfach- 

heit  halber  weggelassen.  Mindestens  die  mit  dem 
Zersetzungsmittel  in  Kontakt  kommenden  Bauteile 
sind  aus.inertem  insbesondere  HF-resistentem  Ma- 
terial. 

so  Fig.  2  zeigt  einen  Querschnitt  durch  eine  erfin- 
dungsgemäße  Vorrichtung,  die  weitere  vorteilhafte 
Bauteile  aufweist.  Bei  dieser  Vorrichtung  ist  ein 
Schredder  17  vorgeschaltet,  der  durch  eine  Füllein- 
richtung  18  befüllt  werden  kann.  Die  gesamte  Vorrich- 

55  tung  ist  durch  Schleusen  19  von  der  Umgebung  iso- 
liert.  Die  Absaugvorrichtung  11  führt  in  einen  (der  Ein- 
fachheit  halber  weggelassenen)  Gaswäscher.  Die 
punktierten  Linien  20  stellen  die  Spur  des  eingebau- 

3 
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ten  Bleches  9  dar,  das  sich  spiralartig  über  die  ge- 
samte  Länge  der  inneren  Behälter  sowie  der  Zu-  und 
Abführöffnungen  erstreckt. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  Beispiel  weiter 
erläutert,  ohne  ihren  Umfang  einzuschränken: 

Dekontamination  von  Asbest-kontaminierten 
Einwegschutzanzügen. 

Mit  Asbest  kontaminierte  Schutzanzüge  wurden 
in  ein  Kunststoffsieb  eingebracht.  Das  Sieb  wurde 
dann  in  ein  verschließbares  Kunststoffgefäß  einge- 
hängt.  Aus  einem  Vorratstank  wurde  Flußsäure  einer 
Konzentration  von  20  Gew.-%  in  das  Kunststoffgefäß 
eingebracht.  Es  wurde  dabei  darauf  geachtet,  daß 
das  asbestkontaminierte  Material  völlig  mit  Flußsäure 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  wäßrige  Lösung  10  bis  40 
Gew.-%  der  Säure  oder  des  sauren  Salzes  ent- 
hält. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  das 
kontaminierte  Material  beim  Kontakt  mit  dem  Zer- 
setzungsmittel  in  einem  zweiten,  innerhalb  des 
Behälters  angeordneten,  gegen  das  Zerset- 

zungsmittel  resistenten  Behältnis  befindet,  wel- 
ches  die  Zuführung  und  gegebenenfalls  Abfüh- 
rung  des  Zersetzungsmittels  möglich  macht,  wo- 
bei  das  Behältnis  den  Austritt  von  kontaminiertem 

5  oder  dekontaminiertem  Material  aber  weitgehend 
verhindert. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  man  als  zweites  Behältnis  eine 

10  Siebtrommel  verwendet. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  man  eine  drehbare  Siebtrommel 
verwendet. 

15 
7.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  man  das  kontaminierte  Material  vor 
der  Zersetzung  zerkleinert  und/oder  von  uner- 
wünschten  Beimengungen  abtrennt. 

20 
8.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  man  das  dekontaminierte  Material 
einer  Neutralisation  unterwirft. 

25  9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  man  das  dekontaminierte  Material 
in  ein  gegen  das  Zersetzungsmittel  und  das  Neu- 
tralisationsmittel  resistentes  Behältnis  überführt, 
welches  die  Zuführung  und  gegebenenfalls  Ab- 

30  führung  von  Wasser  oder  des  Neutralisationsmit- 
tels  möglich  macht,  wobei  das  Behältnis  den  Aus- 
tritt  des  neutralisierten  dekontaminierten  Materi- 
als  aus  dem  Behältnis  aber  weitgehend  verhin- 
dert. 

35 
10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  man  als  Behältnis  für  die  Neutrali- 
sation  eine  Siebtrommel  verwendet,  wobei  die 
Siebtrommel  vorzugsweise  drehbar  angeordnet 

40  ist. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  das 
dekontaminierte  Material  mit  einer  wäßrigen  Lö- 

45  sung  von  Natriumhydroxid,  Natriumhydrogencar- 
bonat  oder  Natriumcarbonat  neutralisiert. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  man  es  zur  Dekontamination  von 

so  Transportsäcken  und  Bekleidungsteilen,  vor- 
zugsweise  Einmalschutzanzügen  anwendet. 

13.  Vorrichtung  zur  Zersetzung  von  mit  Asbest  kon- 
taminiertem  Material  mit  einem  Behälter  zur  Auf- 

55  nähme  des  kontaminiertem  Materials  und  des 
Zersetzungsmittels,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  innerhalb  des  Behälters  ein  für  das  Zerset- 
zungsmittel  durchlässiger,  für  das  kontaminierte 

bedeckt  war.  Nach  ca.  1  0  Minuten  wurde  die  Flußsäu-  15 
re  über  ein  Filtersystem  wiederzurück  in  den  Vorrats- 
tank  gepumpt.  Zur  Neutralisation  von  Flußsäurere- 
sten,  die  noch  am  Material  hafteten,  wurde  anschlie- 
ßend  aus  einem  weiteren  Vorratstank  wäßrige  Soda- 
Lösung  (Konzentration:  10  Gew.-%)  in  das  Kunst-  20 
stoffgefäß  eingeleitet  und  nach  ca.  2  Minuten  wieder- 
um  über  ein  Filtersystem  in  den  Sodavorratstank  zu- 
rückgeführt.  Das  behandelte  Material  war  völlig  frei 
von  Asbestfasern  und  konnte  dann  als  normaler 
Kunststoffabfall  entsorgt  werden.  25 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Asbest-Dekontamination  von  Ma-  30 
terialien,  die  mit  Asbest  kontaminiert  sind,  wobei 
man  die  kontaminierten  Materialien  mit  einer 
wäßrigen  Lösung  einer  anorganischen  Fluor  ent- 
haltenden  Säure  oder  eines  sauren  Salzes  einer 
anorganischen  Fluor  enthaltenden  Säure  kontak-  35 
tiert,  die  dekontaminierten  Materialien  von  der 
wäßrigen  Lösung  abtrennt  und  am  Material  etwa- 
ig  anhaftende  Reste  der  wäßrigen  Lösung  ent- 
fernt  oder  neutralisiert. 

40 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  man  eine  wäßrige  Lösung  von  sau- 
ren  Fluor  enthaltenden  Verbindungen  ausge- 
wählt  aus  der  Gruppe  umfassend  Flußsäure, 
Tetraf  luoroborsäure,  Hexaf  luorokieselsäure  oder  45 
einem  Alkali-  oder  Ammoniumbifluorid  verwen- 
det. 

4 
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Material  jedoch  undurchlässiger  zweiter  Behälter 
angeordnet  ist  und  das  Material  dem  inneren 
(zweiten)  zu  zersetzenden  Behälter  zugeführt 
wird,  und  daß  die  Vorrichtung  einen  dritten  Behäl- 
ter  für  ein  Neutralisationsmittel  und  einen  inner-  5 
halb  des  dritten  Behälters  angeordneten,  für  das 
Neutralisationsmittel  durchlässigen  und  für  feste 
Reaktionsprodukte  undurchlässigen  vierten  Be- 
hälter  aufweist,  wobei  der  zweite  und  der  vierte 
Behälter  miteinander  verbindbar  sind.  10 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  inneren  Behälter  als  Siebtrom- 
mel  ausgeführt  sind. 

15 
15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  13  oder 

14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Siebtrom- 
mel  um  eine  liegende  Achse  drehbar  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13  bis  15,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  daß  die  Trommelachse  geneigt 
angeordnet  ist. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  13  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trommel  die  25 
Weiterförderung  des  Inhalts  verbessernde  Ein- 
bauten  aufweist. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  13  bis  17, 
gekennzeichnet  durch  eine  vorgeschaltete  30 
Zerkleinerungs-  und/oder  Separiereinrichtung. 

35 

40 
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